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61U 128/01
~ 3/1204/01

LG Frankfurt/Main Verktindet laut Protokoll
am 17.01.2002
Justizangestellter
als Urkundsbeamter

der Geschéaftsstelle

OBERLANDESGERICHT F RANKFURT AM MAIN
IM NAMEN DES VOLKES
- TEILURTEIL

In dem Rechtsstreit

1.) der U
L

'2.) des Herm GEESNER

VBekIagten und Berufungskiager,

Prozessbevollmachtigter: Rechtsanwalt GE——

Klager und Berufungsbeklagten,

* Prozessbevoliméchtigter: Rechtsanwalt R —
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hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main durch Vorsitzenden
Richter am'Ob‘eﬂandesgericht SR, Richter am Oberiandesgericht o
~und Richterin am Landgericht G im schriftlichen Verfahren (Schrift-
satzschlu® 03. Januar 2002)

fir Recht erkannt:

Der Antrag des Kl&gers auf Herabsetzu‘ng der in dem am 23.03.2001 verkln-
dete Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main festgesetzten Sicherheitsleis-

tung wird zurlickgewiesen.

Tatbestand

Der Kl&ger hat gegen die Beklagten ein Urteil erwirkt, in welchem diese verurteilt
wurden, es zu unterlassen, im geschéftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken unter
der Domain WINER.de ohne unterscheidungskréftigen Zusatz im Internet aufzutre-
‘ten und/oder diese Domain selbst oder durch Dritte zu gebrauchen/gebrauchen zu

lassen. »
- Die Beklagten wurden weiter verurteilt, gegeniiber der DENIC eG den Verzicht auf

die Domain *.de zu erkldren.

Das Landgericht hat das Urteil gegen Sicherheitsleistung in Héhe von 212.000 DM

far vorléuﬁg‘vollstréckbar erklért.
Es hat den Streitwert auf 200.000 DM festgesetzt.

Gegen dieses Urteil haben die Beklagten Berufuhg eingelegt. Der Klager wendet sich
_-gegen die Hohe der festgesetzten Sicherheitsleistung. Er ist der Auffassung, bei der
Festsetzung der Sicherheitslei.stung hatten allein die Kosten beriicksichtigt werden
dirfen, da fir den Eiht'ritt und dié Hﬁhé eines méglichen Schadens, der den Beklag-
~ ten bei der Befolgung des Unterlassungsgebots entstehen kénnte, jeder Anhalts-
‘punkt fehle. Insbesondere sei zu bericksichtigen, dass die Beklagten derzeit noch

{iberhaupt keine Portalgeschéfte unter der streitbefangenen Domain veranstalteten. -
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Auch tendiere der Vollstreckungsschaden im Falle einer Gbertragvung der Domain
gegen Null, weil eine Riickiibertragung problemits per K/K-Antrag bzw. Dispute-
Eintrag bei der DENIC méglich sei. |

Die Beklagten treten dieser Argumentation entgegen. Sie meinen, bei der Vollzie-
hung des Benutzungsverbotes kénnte ihnen durchaus ein Schaden entstehen, der

die vom Landgericht angesetzte Streitwerthdhe Uberschreitet.

Entscheid_ung‘rsgrﬁn"de

Der Ahtrég des Klagers ist gemaR § 718 ZPO zuldssig, da die Beklagten in zulassi-
ger Weise Berufung eingelegt haben. Einer AnschluRberufung des Kl&gers bedurfte
es nicht (Zéller-Herget § 718 Rn. 2).

~ Der Antrag ist jedoch nicht begriindet, da das Landgericht die H8he der Sicherheits-
leistung gem. § 709 S. 1 ZPO zutreffend festgesetzt hat.

Bei der Héhe der Sicherheitsleistung sind nicht nur die Kosten des Klagers zu be-
rlicksichtigen, sondern auch die Verurteilung der Beklagten in der Hauptsache, und
zwar hinsichtlich beider Anspriiche. Auch soweit die Beklagten verurteilt wurden, ge-
gentiber der DENIC den Verzicht auf die' Domain G .de zu erklaren, ist das Ur-
teil vorlaufig volistreckbar, né_mlich nach § 888 ZPO, nicht nach § 894 ZPO. Denn |
aus der Begriindung der Klage und insbesondere den Ausflihrungen des Klégers im
Schriftsatz vom 09.02.2001 ergibt sich, dass es ihm nicht darum geht, die Beklagten
zur Abgabe einer ganz bestimmten Willenserkldrung gegenutber der DENIC zu be-
" wegen, was Voraussetzung fur eine Vollstreckbarkeit nach § 894 ZPO wére. Das
Petitum des Klagers geht vielmehr dahin, die Beklagten neben der Unterlassung auf
die Beseitigung des bereits eingetretenen Stérungszustandes verurteilen zu lassen.
lhr Antrag ist daher SO auszulegen dass er auf die Freigabe der Domain gerichtet ist,
ohne dass es dem Klager darauf ankame, mit welchen MaRnahmen bzw. Willenser-
klarungen gegentiber der DENIC im Einzelnen die Beklagten dies erreichen. Der titu-
lierte Anspruch ist daher nicht nach § 834 ZPO vollstreckbar (OLG Nurnberg JurBiro
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2000, 317). Die Vollstreckung richtet sich nach § 888 ZPO und ist daher vor Rechts-
kraft des Urteils moglich mit der Folge, dass derKl&ger auch insoweit Sicherheit zu

leisten haf.

Das Landgericht hat die Hohe der Sicherheitsleistung zutreffend auf 212.000 DM
festgesetzt und sich bzgl. der Hauptforderungen offensichtlich an dem auf 200.000
DM festgesetzten Streitwert orientiert.

Die H6he der Sicherheitsleistung ist in vermc‘igensrechtlicheh Streitigkeiten wie der
hier voriiegehden nach dem Wert def Hauptforderung zu bemessen; zusétzlich ist ein
méglicher dariiber hinausgehender, nach § 717 Abs. 2 ZpP0O ersfattungsféhiger Voll-
streckungsschaden eihzubezieheh (Zdller-Herget § 709 Rn. 4; MiinchKomm-Krtiger
§ 709 Rn. 4). Der Wert der Hauptforderung richtet sich nach der Héhe des festge-

~ setzten Streitwertes. ' ’

Zwar trifft es zu, dass es fir die Bemessung des Streitwertes auf das klégerische
Interesse an der Rechtsdurchsetzung ankommit, wahrend die Héhe der Sicherheits-
leistung so zu berechnen ist, dass Schéden, die ein Schuldner durch die Vollstre-
~ckung eines spater abgeanderten oder aufgehobenen Titels erleiden kann, abge-
deckt sind. Dies flhrt jedoch grundsétzlich nicht dazu, die Sicherheitsleistung niedri-
ger zu bemessen als den Streitweﬁ, da im allgemeinen nicht sicher davon éuSge—
gangen werden kann, dass ein méglichér Vollstreckungsschaden hinter dem Streit-
wert zurlickbleibt. Die Erkl&rung eines Urteils flir vorlaufig vollstreckbar erfolgt zum

" Vorteil des Glaubigers. Démgegenijber erfordert es der Zweck der Sicherheitsleis-
tdng, den Schuldner im Falle der Vollstreckung vor Rechtskraft des Urteils abzusi-
c_:hérn, Unwagbarkeiten bei der Sbhétzung eines moglichen Schadens zu Lasten des

Glaubigers zu berﬁcksichtigenk, der lediglich eine Blirgschaft erbringen muss.

Gerade im Bereich der irrefﬂhrenden Werbung, auf die der Klager seine Ansprtiche
erstinstanzlich erfolgreich gestlitzt hat, ist das wirtschaftliche Interesse des mogli-
chen Verletzers an der Fortsetzung des beanstandeten Verhaltens mindestens e-

benso hoch einzustufen wie das Interesse eines der eventuell betroffenen Konkur-

renten an seiner Unterbindung.
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Konkrete Anhaltspunkte, die hier ausnahmsweise eine andere Beurteilung rechtferti-
geh kénnten, sind nicht ersichtlich. Es besteht kein Grund anzunehmen, dass das
Interesse der Beklagten, die streitige Domain weiterzubenutzen und nicht frei-

- zugeben, wirtschaftlich we:niger bedeutsam ist als das Interesse des Klagers, dies zu
unterbinden. Ein solcher folgt insbesondere nicht aus dem von dem Kldger aufge-
griffenen Voﬁrag der Beklagten, die bislang nur von ihnen seibst benutzte Internet-
sejte .. de” wirde téglich nur von 30 — 40 Personen ,;beSUCht“. Dénn der Wert
einer Domain fiir inren Inhaber liegt nicht nur in der Méglichkeit, sie selbst zu nutzen,
sondern auch darin, sie interessierten Dritten gegen entsprechendes Entgelt zur Nut-

zung anzubieten.

Auch die moglicherweise einfache Verhinderung der Weitertibertragung der Domain
nach erfolgter Freigabe rechtfertigt nicht die Herabsetzung der Sicherheitsleistung. |
Zunachst wird die Gesamthc‘ihe des Streitwertes und damit die der Sicherh’eitsleis-
tung mafgeblich vom Unterlassungsanspruch bestimmt. Vor allém aber fehlen auch
hier hinreichend konkrete Anhaltspunkte dafiir, dass das wirtschaftliche Ihteresse der
Beklagten, die streitige Domain ohne. Unterbrechung weiternutzen und gegebenen-
falls verwerten zu dirfen, hinter dem Interesse des Klégers an der Freigabe zurlck-

- bleibt.
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dete Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main festgesetzten Sicherheitsleis-
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Auch tendiere der Vollstreckungsschaden im Falle einer Gbertragvung der Domain
gegen Null, weil eine Riickiibertragung problemits per K/K-Antrag bzw. Dispute-
Eintrag bei der DENIC méglich sei. |

Die Beklagten treten dieser Argumentation entgegen. Sie meinen, bei der Vollzie-
hung des Benutzungsverbotes kénnte ihnen durchaus ein Schaden entstehen, der

die vom Landgericht angesetzte Streitwerthdhe Uberschreitet.

Entscheid_ung‘rsgrﬁn"de

Der Ahtrég des Klagers ist gemaR § 718 ZPO zuldssig, da die Beklagten in zulassi-
ger Weise Berufung eingelegt haben. Einer AnschluRberufung des Kl&gers bedurfte
es nicht (Zéller-Herget § 718 Rn. 2).

~ Der Antrag ist jedoch nicht begriindet, da das Landgericht die H8he der Sicherheits-
leistung gem. § 709 S. 1 ZPO zutreffend festgesetzt hat.

Bei der Héhe der Sicherheitsleistung sind nicht nur die Kosten des Klagers zu be-
rlicksichtigen, sondern auch die Verurteilung der Beklagten in der Hauptsache, und
zwar hinsichtlich beider Anspriiche. Auch soweit die Beklagten verurteilt wurden, ge-
gentiber der DENIC den Verzicht auf die' Domain G .de zu erklaren, ist das Ur-
teil vorlaufig volistreckbar, né_mlich nach § 888 ZPO, nicht nach § 894 ZPO. Denn |
aus der Begriindung der Klage und insbesondere den Ausflihrungen des Klégers im
Schriftsatz vom 09.02.2001 ergibt sich, dass es ihm nicht darum geht, die Beklagten
zur Abgabe einer ganz bestimmten Willenserkldrung gegenutber der DENIC zu be-
" wegen, was Voraussetzung fur eine Vollstreckbarkeit nach § 894 ZPO wére. Das
Petitum des Klagers geht vielmehr dahin, die Beklagten neben der Unterlassung auf
die Beseitigung des bereits eingetretenen Stérungszustandes verurteilen zu lassen.
lhr Antrag ist daher SO auszulegen dass er auf die Freigabe der Domain gerichtet ist,
ohne dass es dem Klager darauf ankame, mit welchen MaRnahmen bzw. Willenser-
klarungen gegentiber der DENIC im Einzelnen die Beklagten dies erreichen. Der titu-
lierte Anspruch ist daher nicht nach § 834 ZPO vollstreckbar (OLG Nurnberg JurBiro
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2000, 317). Die Vollstreckung richtet sich nach § 888 ZPO und ist daher vor Rechts-
kraft des Urteils moglich mit der Folge, dass derKl&ger auch insoweit Sicherheit zu

leisten haf.

Das Landgericht hat die Hohe der Sicherheitsleistung zutreffend auf 212.000 DM
festgesetzt und sich bzgl. der Hauptforderungen offensichtlich an dem auf 200.000
DM festgesetzten Streitwert orientiert.

Die H6he der Sicherheitsleistung ist in vermc‘igensrechtlicheh Streitigkeiten wie der
hier voriiegehden nach dem Wert def Hauptforderung zu bemessen; zusétzlich ist ein
méglicher dariiber hinausgehender, nach § 717 Abs. 2 ZpP0O ersfattungsféhiger Voll-
streckungsschaden eihzubezieheh (Zdller-Herget § 709 Rn. 4; MiinchKomm-Krtiger
§ 709 Rn. 4). Der Wert der Hauptforderung richtet sich nach der Héhe des festge-

~ setzten Streitwertes. ' ’

Zwar trifft es zu, dass es fir die Bemessung des Streitwertes auf das klégerische
Interesse an der Rechtsdurchsetzung ankommit, wahrend die Héhe der Sicherheits-
leistung so zu berechnen ist, dass Schéden, die ein Schuldner durch die Vollstre-
~ckung eines spater abgeanderten oder aufgehobenen Titels erleiden kann, abge-
deckt sind. Dies flhrt jedoch grundsétzlich nicht dazu, die Sicherheitsleistung niedri-
ger zu bemessen als den Streitweﬁ, da im allgemeinen nicht sicher davon éuSge—
gangen werden kann, dass ein méglichér Vollstreckungsschaden hinter dem Streit-
wert zurlickbleibt. Die Erkl&rung eines Urteils flir vorlaufig vollstreckbar erfolgt zum

" Vorteil des Glaubigers. Démgegenijber erfordert es der Zweck der Sicherheitsleis-
tdng, den Schuldner im Falle der Vollstreckung vor Rechtskraft des Urteils abzusi-
c_:hérn, Unwagbarkeiten bei der Sbhétzung eines moglichen Schadens zu Lasten des

Glaubigers zu berﬁcksichtigenk, der lediglich eine Blirgschaft erbringen muss.

Gerade im Bereich der irrefﬂhrenden Werbung, auf die der Klager seine Ansprtiche
erstinstanzlich erfolgreich gestlitzt hat, ist das wirtschaftliche Interesse des mogli-
chen Verletzers an der Fortsetzung des beanstandeten Verhaltens mindestens e-

benso hoch einzustufen wie das Interesse eines der eventuell betroffenen Konkur-

renten an seiner Unterbindung.
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Konkrete Anhaltspunkte, die hier ausnahmsweise eine andere Beurteilung rechtferti-
geh kénnten, sind nicht ersichtlich. Es besteht kein Grund anzunehmen, dass das
Interesse der Beklagten, die streitige Domain weiterzubenutzen und nicht frei-

- zugeben, wirtschaftlich we:niger bedeutsam ist als das Interesse des Klagers, dies zu
unterbinden. Ein solcher folgt insbesondere nicht aus dem von dem Kldger aufge-
griffenen Voﬁrag der Beklagten, die bislang nur von ihnen seibst benutzte Internet-
sejte .. de” wirde téglich nur von 30 — 40 Personen ,;beSUCht“. Dénn der Wert
einer Domain fiir inren Inhaber liegt nicht nur in der Méglichkeit, sie selbst zu nutzen,
sondern auch darin, sie interessierten Dritten gegen entsprechendes Entgelt zur Nut-

zung anzubieten.

Auch die moglicherweise einfache Verhinderung der Weitertibertragung der Domain
nach erfolgter Freigabe rechtfertigt nicht die Herabsetzung der Sicherheitsleistung. |
Zunachst wird die Gesamthc‘ihe des Streitwertes und damit die der Sicherh’eitsleis-
tung mafgeblich vom Unterlassungsanspruch bestimmt. Vor allém aber fehlen auch
hier hinreichend konkrete Anhaltspunkte dafiir, dass das wirtschaftliche Ihteresse der
Beklagten, die streitige Domain ohne. Unterbrechung weiternutzen und gegebenen-
falls verwerten zu dirfen, hinter dem Interesse des Klégers an der Freigabe zurlck-

- bleibt.
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1.) der U
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'2.) des Herm GEESNER

VBekIagten und Berufungskiager,

Prozessbevollmachtigter: Rechtsanwalt GE——

Klager und Berufungsbeklagten,

* Prozessbevoliméchtigter: Rechtsanwalt R —
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hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main durch Vorsitzenden
Richter am'Ob‘eﬂandesgericht SR, Richter am Oberiandesgericht o
~und Richterin am Landgericht G im schriftlichen Verfahren (Schrift-
satzschlu® 03. Januar 2002)

fir Recht erkannt:

Der Antrag des Kl&gers auf Herabsetzu‘ng der in dem am 23.03.2001 verkln-
dete Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main festgesetzten Sicherheitsleis-

tung wird zurlickgewiesen.

Tatbestand

Der Kl&ger hat gegen die Beklagten ein Urteil erwirkt, in welchem diese verurteilt
wurden, es zu unterlassen, im geschéftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken unter
der Domain WINER.de ohne unterscheidungskréftigen Zusatz im Internet aufzutre-
‘ten und/oder diese Domain selbst oder durch Dritte zu gebrauchen/gebrauchen zu

lassen. »
- Die Beklagten wurden weiter verurteilt, gegeniiber der DENIC eG den Verzicht auf

die Domain *.de zu erkldren.

Das Landgericht hat das Urteil gegen Sicherheitsleistung in Héhe von 212.000 DM

far vorléuﬁg‘vollstréckbar erklért.
Es hat den Streitwert auf 200.000 DM festgesetzt.

Gegen dieses Urteil haben die Beklagten Berufuhg eingelegt. Der Klager wendet sich
_-gegen die Hohe der festgesetzten Sicherheitsleistung. Er ist der Auffassung, bei der
Festsetzung der Sicherheitslei.stung hatten allein die Kosten beriicksichtigt werden
dirfen, da fir den Eiht'ritt und dié Hﬁhé eines méglichen Schadens, der den Beklag-
~ ten bei der Befolgung des Unterlassungsgebots entstehen kénnte, jeder Anhalts-
‘punkt fehle. Insbesondere sei zu bericksichtigen, dass die Beklagten derzeit noch

{iberhaupt keine Portalgeschéfte unter der streitbefangenen Domain veranstalteten. -
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Auch tendiere der Vollstreckungsschaden im Falle einer Gbertragvung der Domain
gegen Null, weil eine Riickiibertragung problemits per K/K-Antrag bzw. Dispute-
Eintrag bei der DENIC méglich sei. |

Die Beklagten treten dieser Argumentation entgegen. Sie meinen, bei der Vollzie-
hung des Benutzungsverbotes kénnte ihnen durchaus ein Schaden entstehen, der

die vom Landgericht angesetzte Streitwerthdhe Uberschreitet.

Entscheid_ung‘rsgrﬁn"de

Der Ahtrég des Klagers ist gemaR § 718 ZPO zuldssig, da die Beklagten in zulassi-
ger Weise Berufung eingelegt haben. Einer AnschluRberufung des Kl&gers bedurfte
es nicht (Zéller-Herget § 718 Rn. 2).

~ Der Antrag ist jedoch nicht begriindet, da das Landgericht die H8he der Sicherheits-
leistung gem. § 709 S. 1 ZPO zutreffend festgesetzt hat.

Bei der Héhe der Sicherheitsleistung sind nicht nur die Kosten des Klagers zu be-
rlicksichtigen, sondern auch die Verurteilung der Beklagten in der Hauptsache, und
zwar hinsichtlich beider Anspriiche. Auch soweit die Beklagten verurteilt wurden, ge-
gentiber der DENIC den Verzicht auf die' Domain G .de zu erklaren, ist das Ur-
teil vorlaufig volistreckbar, né_mlich nach § 888 ZPO, nicht nach § 894 ZPO. Denn |
aus der Begriindung der Klage und insbesondere den Ausflihrungen des Klégers im
Schriftsatz vom 09.02.2001 ergibt sich, dass es ihm nicht darum geht, die Beklagten
zur Abgabe einer ganz bestimmten Willenserkldrung gegenutber der DENIC zu be-
" wegen, was Voraussetzung fur eine Vollstreckbarkeit nach § 894 ZPO wére. Das
Petitum des Klagers geht vielmehr dahin, die Beklagten neben der Unterlassung auf
die Beseitigung des bereits eingetretenen Stérungszustandes verurteilen zu lassen.
lhr Antrag ist daher SO auszulegen dass er auf die Freigabe der Domain gerichtet ist,
ohne dass es dem Klager darauf ankame, mit welchen MaRnahmen bzw. Willenser-
klarungen gegentiber der DENIC im Einzelnen die Beklagten dies erreichen. Der titu-
lierte Anspruch ist daher nicht nach § 834 ZPO vollstreckbar (OLG Nurnberg JurBiro
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2000, 317). Die Vollstreckung richtet sich nach § 888 ZPO und ist daher vor Rechts-
kraft des Urteils moglich mit der Folge, dass derKl&ger auch insoweit Sicherheit zu

leisten haf.

Das Landgericht hat die Hohe der Sicherheitsleistung zutreffend auf 212.000 DM
festgesetzt und sich bzgl. der Hauptforderungen offensichtlich an dem auf 200.000
DM festgesetzten Streitwert orientiert.

Die H6he der Sicherheitsleistung ist in vermc‘igensrechtlicheh Streitigkeiten wie der
hier voriiegehden nach dem Wert def Hauptforderung zu bemessen; zusétzlich ist ein
méglicher dariiber hinausgehender, nach § 717 Abs. 2 ZpP0O ersfattungsféhiger Voll-
streckungsschaden eihzubezieheh (Zdller-Herget § 709 Rn. 4; MiinchKomm-Krtiger
§ 709 Rn. 4). Der Wert der Hauptforderung richtet sich nach der Héhe des festge-

~ setzten Streitwertes. ' ’

Zwar trifft es zu, dass es fir die Bemessung des Streitwertes auf das klégerische
Interesse an der Rechtsdurchsetzung ankommit, wahrend die Héhe der Sicherheits-
leistung so zu berechnen ist, dass Schéden, die ein Schuldner durch die Vollstre-
~ckung eines spater abgeanderten oder aufgehobenen Titels erleiden kann, abge-
deckt sind. Dies flhrt jedoch grundsétzlich nicht dazu, die Sicherheitsleistung niedri-
ger zu bemessen als den Streitweﬁ, da im allgemeinen nicht sicher davon éuSge—
gangen werden kann, dass ein méglichér Vollstreckungsschaden hinter dem Streit-
wert zurlickbleibt. Die Erkl&rung eines Urteils flir vorlaufig vollstreckbar erfolgt zum

" Vorteil des Glaubigers. Démgegenijber erfordert es der Zweck der Sicherheitsleis-
tdng, den Schuldner im Falle der Vollstreckung vor Rechtskraft des Urteils abzusi-
c_:hérn, Unwagbarkeiten bei der Sbhétzung eines moglichen Schadens zu Lasten des

Glaubigers zu berﬁcksichtigenk, der lediglich eine Blirgschaft erbringen muss.

Gerade im Bereich der irrefﬂhrenden Werbung, auf die der Klager seine Ansprtiche
erstinstanzlich erfolgreich gestlitzt hat, ist das wirtschaftliche Interesse des mogli-
chen Verletzers an der Fortsetzung des beanstandeten Verhaltens mindestens e-

benso hoch einzustufen wie das Interesse eines der eventuell betroffenen Konkur-

renten an seiner Unterbindung.
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Konkrete Anhaltspunkte, die hier ausnahmsweise eine andere Beurteilung rechtferti-
geh kénnten, sind nicht ersichtlich. Es besteht kein Grund anzunehmen, dass das
Interesse der Beklagten, die streitige Domain weiterzubenutzen und nicht frei-

- zugeben, wirtschaftlich we:niger bedeutsam ist als das Interesse des Klagers, dies zu
unterbinden. Ein solcher folgt insbesondere nicht aus dem von dem Kldger aufge-
griffenen Voﬁrag der Beklagten, die bislang nur von ihnen seibst benutzte Internet-
sejte .. de” wirde téglich nur von 30 — 40 Personen ,;beSUCht“. Dénn der Wert
einer Domain fiir inren Inhaber liegt nicht nur in der Méglichkeit, sie selbst zu nutzen,
sondern auch darin, sie interessierten Dritten gegen entsprechendes Entgelt zur Nut-

zung anzubieten.

Auch die moglicherweise einfache Verhinderung der Weitertibertragung der Domain
nach erfolgter Freigabe rechtfertigt nicht die Herabsetzung der Sicherheitsleistung. |
Zunachst wird die Gesamthc‘ihe des Streitwertes und damit die der Sicherh’eitsleis-
tung mafgeblich vom Unterlassungsanspruch bestimmt. Vor allém aber fehlen auch
hier hinreichend konkrete Anhaltspunkte dafiir, dass das wirtschaftliche Ihteresse der
Beklagten, die streitige Domain ohne. Unterbrechung weiternutzen und gegebenen-
falls verwerten zu dirfen, hinter dem Interesse des Klégers an der Freigabe zurlck-

- bleibt.
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1.) der U
L

'2.) des Herm GEESNER

VBekIagten und Berufungskiager,

Prozessbevollmachtigter: Rechtsanwalt GE——

Klager und Berufungsbeklagten,
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hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main durch Vorsitzenden
Richter am'Ob‘eﬂandesgericht SR, Richter am Oberiandesgericht o
~und Richterin am Landgericht G im schriftlichen Verfahren (Schrift-
satzschlu® 03. Januar 2002)

fir Recht erkannt:

Der Antrag des Kl&gers auf Herabsetzu‘ng der in dem am 23.03.2001 verkln-
dete Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main festgesetzten Sicherheitsleis-

tung wird zurlickgewiesen.

Tatbestand

Der Kl&ger hat gegen die Beklagten ein Urteil erwirkt, in welchem diese verurteilt
wurden, es zu unterlassen, im geschéftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken unter
der Domain WINER.de ohne unterscheidungskréftigen Zusatz im Internet aufzutre-
‘ten und/oder diese Domain selbst oder durch Dritte zu gebrauchen/gebrauchen zu

lassen. »
- Die Beklagten wurden weiter verurteilt, gegeniiber der DENIC eG den Verzicht auf

die Domain *.de zu erkldren.

Das Landgericht hat das Urteil gegen Sicherheitsleistung in Héhe von 212.000 DM

far vorléuﬁg‘vollstréckbar erklért.
Es hat den Streitwert auf 200.000 DM festgesetzt.

Gegen dieses Urteil haben die Beklagten Berufuhg eingelegt. Der Klager wendet sich
_-gegen die Hohe der festgesetzten Sicherheitsleistung. Er ist der Auffassung, bei der
Festsetzung der Sicherheitslei.stung hatten allein die Kosten beriicksichtigt werden
dirfen, da fir den Eiht'ritt und dié Hﬁhé eines méglichen Schadens, der den Beklag-
~ ten bei der Befolgung des Unterlassungsgebots entstehen kénnte, jeder Anhalts-
‘punkt fehle. Insbesondere sei zu bericksichtigen, dass die Beklagten derzeit noch

{iberhaupt keine Portalgeschéfte unter der streitbefangenen Domain veranstalteten. -
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Auch tendiere der Vollstreckungsschaden im Falle einer Gbertragvung der Domain
gegen Null, weil eine Riickiibertragung problemits per K/K-Antrag bzw. Dispute-
Eintrag bei der DENIC méglich sei. |

Die Beklagten treten dieser Argumentation entgegen. Sie meinen, bei der Vollzie-
hung des Benutzungsverbotes kénnte ihnen durchaus ein Schaden entstehen, der

die vom Landgericht angesetzte Streitwerthdhe Uberschreitet.

Entscheid_ung‘rsgrﬁn"de

Der Ahtrég des Klagers ist gemaR § 718 ZPO zuldssig, da die Beklagten in zulassi-
ger Weise Berufung eingelegt haben. Einer AnschluRberufung des Kl&gers bedurfte
es nicht (Zéller-Herget § 718 Rn. 2).

~ Der Antrag ist jedoch nicht begriindet, da das Landgericht die H8he der Sicherheits-
leistung gem. § 709 S. 1 ZPO zutreffend festgesetzt hat.

Bei der Héhe der Sicherheitsleistung sind nicht nur die Kosten des Klagers zu be-
rlicksichtigen, sondern auch die Verurteilung der Beklagten in der Hauptsache, und
zwar hinsichtlich beider Anspriiche. Auch soweit die Beklagten verurteilt wurden, ge-
gentiber der DENIC den Verzicht auf die' Domain G .de zu erklaren, ist das Ur-
teil vorlaufig volistreckbar, né_mlich nach § 888 ZPO, nicht nach § 894 ZPO. Denn |
aus der Begriindung der Klage und insbesondere den Ausflihrungen des Klégers im
Schriftsatz vom 09.02.2001 ergibt sich, dass es ihm nicht darum geht, die Beklagten
zur Abgabe einer ganz bestimmten Willenserkldrung gegenutber der DENIC zu be-
" wegen, was Voraussetzung fur eine Vollstreckbarkeit nach § 894 ZPO wére. Das
Petitum des Klagers geht vielmehr dahin, die Beklagten neben der Unterlassung auf
die Beseitigung des bereits eingetretenen Stérungszustandes verurteilen zu lassen.
lhr Antrag ist daher SO auszulegen dass er auf die Freigabe der Domain gerichtet ist,
ohne dass es dem Klager darauf ankame, mit welchen MaRnahmen bzw. Willenser-
klarungen gegentiber der DENIC im Einzelnen die Beklagten dies erreichen. Der titu-
lierte Anspruch ist daher nicht nach § 834 ZPO vollstreckbar (OLG Nurnberg JurBiro
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2000, 317). Die Vollstreckung richtet sich nach § 888 ZPO und ist daher vor Rechts-
kraft des Urteils moglich mit der Folge, dass derKl&ger auch insoweit Sicherheit zu

leisten haf.

Das Landgericht hat die Hohe der Sicherheitsleistung zutreffend auf 212.000 DM
festgesetzt und sich bzgl. der Hauptforderungen offensichtlich an dem auf 200.000
DM festgesetzten Streitwert orientiert.

Die H6he der Sicherheitsleistung ist in vermc‘igensrechtlicheh Streitigkeiten wie der
hier voriiegehden nach dem Wert def Hauptforderung zu bemessen; zusétzlich ist ein
méglicher dariiber hinausgehender, nach § 717 Abs. 2 ZpP0O ersfattungsféhiger Voll-
streckungsschaden eihzubezieheh (Zdller-Herget § 709 Rn. 4; MiinchKomm-Krtiger
§ 709 Rn. 4). Der Wert der Hauptforderung richtet sich nach der Héhe des festge-

~ setzten Streitwertes. ' ’

Zwar trifft es zu, dass es fir die Bemessung des Streitwertes auf das klégerische
Interesse an der Rechtsdurchsetzung ankommit, wahrend die Héhe der Sicherheits-
leistung so zu berechnen ist, dass Schéden, die ein Schuldner durch die Vollstre-
~ckung eines spater abgeanderten oder aufgehobenen Titels erleiden kann, abge-
deckt sind. Dies flhrt jedoch grundsétzlich nicht dazu, die Sicherheitsleistung niedri-
ger zu bemessen als den Streitweﬁ, da im allgemeinen nicht sicher davon éuSge—
gangen werden kann, dass ein méglichér Vollstreckungsschaden hinter dem Streit-
wert zurlickbleibt. Die Erkl&rung eines Urteils flir vorlaufig vollstreckbar erfolgt zum

" Vorteil des Glaubigers. Démgegenijber erfordert es der Zweck der Sicherheitsleis-
tdng, den Schuldner im Falle der Vollstreckung vor Rechtskraft des Urteils abzusi-
c_:hérn, Unwagbarkeiten bei der Sbhétzung eines moglichen Schadens zu Lasten des

Glaubigers zu berﬁcksichtigenk, der lediglich eine Blirgschaft erbringen muss.

Gerade im Bereich der irrefﬂhrenden Werbung, auf die der Klager seine Ansprtiche
erstinstanzlich erfolgreich gestlitzt hat, ist das wirtschaftliche Interesse des mogli-
chen Verletzers an der Fortsetzung des beanstandeten Verhaltens mindestens e-

benso hoch einzustufen wie das Interesse eines der eventuell betroffenen Konkur-

renten an seiner Unterbindung.
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Konkrete Anhaltspunkte, die hier ausnahmsweise eine andere Beurteilung rechtferti-
geh kénnten, sind nicht ersichtlich. Es besteht kein Grund anzunehmen, dass das
Interesse der Beklagten, die streitige Domain weiterzubenutzen und nicht frei-

- zugeben, wirtschaftlich we:niger bedeutsam ist als das Interesse des Klagers, dies zu
unterbinden. Ein solcher folgt insbesondere nicht aus dem von dem Kldger aufge-
griffenen Voﬁrag der Beklagten, die bislang nur von ihnen seibst benutzte Internet-
sejte .. de” wirde téglich nur von 30 — 40 Personen ,;beSUCht“. Dénn der Wert
einer Domain fiir inren Inhaber liegt nicht nur in der Méglichkeit, sie selbst zu nutzen,
sondern auch darin, sie interessierten Dritten gegen entsprechendes Entgelt zur Nut-

zung anzubieten.

Auch die moglicherweise einfache Verhinderung der Weitertibertragung der Domain
nach erfolgter Freigabe rechtfertigt nicht die Herabsetzung der Sicherheitsleistung. |
Zunachst wird die Gesamthc‘ihe des Streitwertes und damit die der Sicherh’eitsleis-
tung mafgeblich vom Unterlassungsanspruch bestimmt. Vor allém aber fehlen auch
hier hinreichend konkrete Anhaltspunkte dafiir, dass das wirtschaftliche Ihteresse der
Beklagten, die streitige Domain ohne. Unterbrechung weiternutzen und gegebenen-
falls verwerten zu dirfen, hinter dem Interesse des Klégers an der Freigabe zurlck-

- bleibt.
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1.) der U
L

'2.) des Herm GEESNER

VBekIagten und Berufungskiager,

Prozessbevollmachtigter: Rechtsanwalt GE——

Klager und Berufungsbeklagten,

* Prozessbevoliméchtigter: Rechtsanwalt R —
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hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main durch Vorsitzenden
Richter am'Ob‘eﬂandesgericht SR, Richter am Oberiandesgericht o
~und Richterin am Landgericht G im schriftlichen Verfahren (Schrift-
satzschlu® 03. Januar 2002)

fir Recht erkannt:

Der Antrag des Kl&gers auf Herabsetzu‘ng der in dem am 23.03.2001 verkln-
dete Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main festgesetzten Sicherheitsleis-

tung wird zurlickgewiesen.

Tatbestand

Der Kl&ger hat gegen die Beklagten ein Urteil erwirkt, in welchem diese verurteilt
wurden, es zu unterlassen, im geschéftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken unter
der Domain WINER.de ohne unterscheidungskréftigen Zusatz im Internet aufzutre-
‘ten und/oder diese Domain selbst oder durch Dritte zu gebrauchen/gebrauchen zu

lassen. »
- Die Beklagten wurden weiter verurteilt, gegeniiber der DENIC eG den Verzicht auf

die Domain *.de zu erkldren.

Das Landgericht hat das Urteil gegen Sicherheitsleistung in Héhe von 212.000 DM

far vorléuﬁg‘vollstréckbar erklért.
Es hat den Streitwert auf 200.000 DM festgesetzt.

Gegen dieses Urteil haben die Beklagten Berufuhg eingelegt. Der Klager wendet sich
_-gegen die Hohe der festgesetzten Sicherheitsleistung. Er ist der Auffassung, bei der
Festsetzung der Sicherheitslei.stung hatten allein die Kosten beriicksichtigt werden
dirfen, da fir den Eiht'ritt und dié Hﬁhé eines méglichen Schadens, der den Beklag-
~ ten bei der Befolgung des Unterlassungsgebots entstehen kénnte, jeder Anhalts-
‘punkt fehle. Insbesondere sei zu bericksichtigen, dass die Beklagten derzeit noch

{iberhaupt keine Portalgeschéfte unter der streitbefangenen Domain veranstalteten. -
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Auch tendiere der Vollstreckungsschaden im Falle einer Gbertragvung der Domain
gegen Null, weil eine Riickiibertragung problemits per K/K-Antrag bzw. Dispute-
Eintrag bei der DENIC méglich sei. |

Die Beklagten treten dieser Argumentation entgegen. Sie meinen, bei der Vollzie-
hung des Benutzungsverbotes kénnte ihnen durchaus ein Schaden entstehen, der

die vom Landgericht angesetzte Streitwerthdhe Uberschreitet.

Entscheid_ung‘rsgrﬁn"de

Der Ahtrég des Klagers ist gemaR § 718 ZPO zuldssig, da die Beklagten in zulassi-
ger Weise Berufung eingelegt haben. Einer AnschluRberufung des Kl&gers bedurfte
es nicht (Zéller-Herget § 718 Rn. 2).

~ Der Antrag ist jedoch nicht begriindet, da das Landgericht die H8he der Sicherheits-
leistung gem. § 709 S. 1 ZPO zutreffend festgesetzt hat.

Bei der Héhe der Sicherheitsleistung sind nicht nur die Kosten des Klagers zu be-
rlicksichtigen, sondern auch die Verurteilung der Beklagten in der Hauptsache, und
zwar hinsichtlich beider Anspriiche. Auch soweit die Beklagten verurteilt wurden, ge-
gentiber der DENIC den Verzicht auf die' Domain G .de zu erklaren, ist das Ur-
teil vorlaufig volistreckbar, né_mlich nach § 888 ZPO, nicht nach § 894 ZPO. Denn |
aus der Begriindung der Klage und insbesondere den Ausflihrungen des Klégers im
Schriftsatz vom 09.02.2001 ergibt sich, dass es ihm nicht darum geht, die Beklagten
zur Abgabe einer ganz bestimmten Willenserkldrung gegenutber der DENIC zu be-
" wegen, was Voraussetzung fur eine Vollstreckbarkeit nach § 894 ZPO wére. Das
Petitum des Klagers geht vielmehr dahin, die Beklagten neben der Unterlassung auf
die Beseitigung des bereits eingetretenen Stérungszustandes verurteilen zu lassen.
lhr Antrag ist daher SO auszulegen dass er auf die Freigabe der Domain gerichtet ist,
ohne dass es dem Klager darauf ankame, mit welchen MaRnahmen bzw. Willenser-
klarungen gegentiber der DENIC im Einzelnen die Beklagten dies erreichen. Der titu-
lierte Anspruch ist daher nicht nach § 834 ZPO vollstreckbar (OLG Nurnberg JurBiro
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2000, 317). Die Vollstreckung richtet sich nach § 888 ZPO und ist daher vor Rechts-
kraft des Urteils moglich mit der Folge, dass derKl&ger auch insoweit Sicherheit zu

leisten haf.

Das Landgericht hat die Hohe der Sicherheitsleistung zutreffend auf 212.000 DM
festgesetzt und sich bzgl. der Hauptforderungen offensichtlich an dem auf 200.000
DM festgesetzten Streitwert orientiert.

Die H6he der Sicherheitsleistung ist in vermc‘igensrechtlicheh Streitigkeiten wie der
hier voriiegehden nach dem Wert def Hauptforderung zu bemessen; zusétzlich ist ein
méglicher dariiber hinausgehender, nach § 717 Abs. 2 ZpP0O ersfattungsféhiger Voll-
streckungsschaden eihzubezieheh (Zdller-Herget § 709 Rn. 4; MiinchKomm-Krtiger
§ 709 Rn. 4). Der Wert der Hauptforderung richtet sich nach der Héhe des festge-

~ setzten Streitwertes. ' ’

Zwar trifft es zu, dass es fir die Bemessung des Streitwertes auf das klégerische
Interesse an der Rechtsdurchsetzung ankommit, wahrend die Héhe der Sicherheits-
leistung so zu berechnen ist, dass Schéden, die ein Schuldner durch die Vollstre-
~ckung eines spater abgeanderten oder aufgehobenen Titels erleiden kann, abge-
deckt sind. Dies flhrt jedoch grundsétzlich nicht dazu, die Sicherheitsleistung niedri-
ger zu bemessen als den Streitweﬁ, da im allgemeinen nicht sicher davon éuSge—
gangen werden kann, dass ein méglichér Vollstreckungsschaden hinter dem Streit-
wert zurlickbleibt. Die Erkl&rung eines Urteils flir vorlaufig vollstreckbar erfolgt zum

" Vorteil des Glaubigers. Démgegenijber erfordert es der Zweck der Sicherheitsleis-
tdng, den Schuldner im Falle der Vollstreckung vor Rechtskraft des Urteils abzusi-
c_:hérn, Unwagbarkeiten bei der Sbhétzung eines moglichen Schadens zu Lasten des

Glaubigers zu berﬁcksichtigenk, der lediglich eine Blirgschaft erbringen muss.

Gerade im Bereich der irrefﬂhrenden Werbung, auf die der Klager seine Ansprtiche
erstinstanzlich erfolgreich gestlitzt hat, ist das wirtschaftliche Interesse des mogli-
chen Verletzers an der Fortsetzung des beanstandeten Verhaltens mindestens e-

benso hoch einzustufen wie das Interesse eines der eventuell betroffenen Konkur-

renten an seiner Unterbindung.
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Konkrete Anhaltspunkte, die hier ausnahmsweise eine andere Beurteilung rechtferti-
geh kénnten, sind nicht ersichtlich. Es besteht kein Grund anzunehmen, dass das
Interesse der Beklagten, die streitige Domain weiterzubenutzen und nicht frei-

- zugeben, wirtschaftlich we:niger bedeutsam ist als das Interesse des Klagers, dies zu
unterbinden. Ein solcher folgt insbesondere nicht aus dem von dem Kldger aufge-
griffenen Voﬁrag der Beklagten, die bislang nur von ihnen seibst benutzte Internet-
sejte .. de” wirde téglich nur von 30 — 40 Personen ,;beSUCht“. Dénn der Wert
einer Domain fiir inren Inhaber liegt nicht nur in der Méglichkeit, sie selbst zu nutzen,
sondern auch darin, sie interessierten Dritten gegen entsprechendes Entgelt zur Nut-

zung anzubieten.

Auch die moglicherweise einfache Verhinderung der Weitertibertragung der Domain
nach erfolgter Freigabe rechtfertigt nicht die Herabsetzung der Sicherheitsleistung. |
Zunachst wird die Gesamthc‘ihe des Streitwertes und damit die der Sicherh’eitsleis-
tung mafgeblich vom Unterlassungsanspruch bestimmt. Vor allém aber fehlen auch
hier hinreichend konkrete Anhaltspunkte dafiir, dass das wirtschaftliche Ihteresse der
Beklagten, die streitige Domain ohne. Unterbrechung weiternutzen und gegebenen-
falls verwerten zu dirfen, hinter dem Interesse des Klégers an der Freigabe zurlck-

- bleibt.
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hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main durch Vorsitzenden
Richter am'Ob‘eﬂandesgericht SR, Richter am Oberiandesgericht o
~und Richterin am Landgericht G im schriftlichen Verfahren (Schrift-
satzschlu® 03. Januar 2002)

fir Recht erkannt:

Der Antrag des Kl&gers auf Herabsetzu‘ng der in dem am 23.03.2001 verkln-
dete Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main festgesetzten Sicherheitsleis-

tung wird zurlickgewiesen.

Tatbestand

Der Kl&ger hat gegen die Beklagten ein Urteil erwirkt, in welchem diese verurteilt
wurden, es zu unterlassen, im geschéftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken unter
der Domain WINER.de ohne unterscheidungskréftigen Zusatz im Internet aufzutre-
‘ten und/oder diese Domain selbst oder durch Dritte zu gebrauchen/gebrauchen zu

lassen. »
- Die Beklagten wurden weiter verurteilt, gegeniiber der DENIC eG den Verzicht auf

die Domain *.de zu erkldren.

Das Landgericht hat das Urteil gegen Sicherheitsleistung in Héhe von 212.000 DM

far vorléuﬁg‘vollstréckbar erklért.
Es hat den Streitwert auf 200.000 DM festgesetzt.

Gegen dieses Urteil haben die Beklagten Berufuhg eingelegt. Der Klager wendet sich
_-gegen die Hohe der festgesetzten Sicherheitsleistung. Er ist der Auffassung, bei der
Festsetzung der Sicherheitslei.stung hatten allein die Kosten beriicksichtigt werden
dirfen, da fir den Eiht'ritt und dié Hﬁhé eines méglichen Schadens, der den Beklag-
~ ten bei der Befolgung des Unterlassungsgebots entstehen kénnte, jeder Anhalts-
‘punkt fehle. Insbesondere sei zu bericksichtigen, dass die Beklagten derzeit noch

{iberhaupt keine Portalgeschéfte unter der streitbefangenen Domain veranstalteten. -
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Auch tendiere der Vollstreckungsschaden im Falle einer Gbertragvung der Domain
gegen Null, weil eine Riickiibertragung problemits per K/K-Antrag bzw. Dispute-
Eintrag bei der DENIC méglich sei. |

Die Beklagten treten dieser Argumentation entgegen. Sie meinen, bei der Vollzie-
hung des Benutzungsverbotes kénnte ihnen durchaus ein Schaden entstehen, der

die vom Landgericht angesetzte Streitwerthdhe Uberschreitet.

Entscheid_ung‘rsgrﬁn"de

Der Ahtrég des Klagers ist gemaR § 718 ZPO zuldssig, da die Beklagten in zulassi-
ger Weise Berufung eingelegt haben. Einer AnschluRberufung des Kl&gers bedurfte
es nicht (Zéller-Herget § 718 Rn. 2).

~ Der Antrag ist jedoch nicht begriindet, da das Landgericht die H8he der Sicherheits-
leistung gem. § 709 S. 1 ZPO zutreffend festgesetzt hat.

Bei der Héhe der Sicherheitsleistung sind nicht nur die Kosten des Klagers zu be-
rlicksichtigen, sondern auch die Verurteilung der Beklagten in der Hauptsache, und
zwar hinsichtlich beider Anspriiche. Auch soweit die Beklagten verurteilt wurden, ge-
gentiber der DENIC den Verzicht auf die' Domain G .de zu erklaren, ist das Ur-
teil vorlaufig volistreckbar, né_mlich nach § 888 ZPO, nicht nach § 894 ZPO. Denn |
aus der Begriindung der Klage und insbesondere den Ausflihrungen des Klégers im
Schriftsatz vom 09.02.2001 ergibt sich, dass es ihm nicht darum geht, die Beklagten
zur Abgabe einer ganz bestimmten Willenserkldrung gegenutber der DENIC zu be-
" wegen, was Voraussetzung fur eine Vollstreckbarkeit nach § 894 ZPO wére. Das
Petitum des Klagers geht vielmehr dahin, die Beklagten neben der Unterlassung auf
die Beseitigung des bereits eingetretenen Stérungszustandes verurteilen zu lassen.
lhr Antrag ist daher SO auszulegen dass er auf die Freigabe der Domain gerichtet ist,
ohne dass es dem Klager darauf ankame, mit welchen MaRnahmen bzw. Willenser-
klarungen gegentiber der DENIC im Einzelnen die Beklagten dies erreichen. Der titu-
lierte Anspruch ist daher nicht nach § 834 ZPO vollstreckbar (OLG Nurnberg JurBiro
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2000, 317). Die Vollstreckung richtet sich nach § 888 ZPO und ist daher vor Rechts-
kraft des Urteils moglich mit der Folge, dass derKl&ger auch insoweit Sicherheit zu

leisten haf.

Das Landgericht hat die Hohe der Sicherheitsleistung zutreffend auf 212.000 DM
festgesetzt und sich bzgl. der Hauptforderungen offensichtlich an dem auf 200.000
DM festgesetzten Streitwert orientiert.

Die H6he der Sicherheitsleistung ist in vermc‘igensrechtlicheh Streitigkeiten wie der
hier voriiegehden nach dem Wert def Hauptforderung zu bemessen; zusétzlich ist ein
méglicher dariiber hinausgehender, nach § 717 Abs. 2 ZpP0O ersfattungsféhiger Voll-
streckungsschaden eihzubezieheh (Zdller-Herget § 709 Rn. 4; MiinchKomm-Krtiger
§ 709 Rn. 4). Der Wert der Hauptforderung richtet sich nach der Héhe des festge-

~ setzten Streitwertes. ' ’

Zwar trifft es zu, dass es fir die Bemessung des Streitwertes auf das klégerische
Interesse an der Rechtsdurchsetzung ankommit, wahrend die Héhe der Sicherheits-
leistung so zu berechnen ist, dass Schéden, die ein Schuldner durch die Vollstre-
~ckung eines spater abgeanderten oder aufgehobenen Titels erleiden kann, abge-
deckt sind. Dies flhrt jedoch grundsétzlich nicht dazu, die Sicherheitsleistung niedri-
ger zu bemessen als den Streitweﬁ, da im allgemeinen nicht sicher davon éuSge—
gangen werden kann, dass ein méglichér Vollstreckungsschaden hinter dem Streit-
wert zurlickbleibt. Die Erkl&rung eines Urteils flir vorlaufig vollstreckbar erfolgt zum

" Vorteil des Glaubigers. Démgegenijber erfordert es der Zweck der Sicherheitsleis-
tdng, den Schuldner im Falle der Vollstreckung vor Rechtskraft des Urteils abzusi-
c_:hérn, Unwagbarkeiten bei der Sbhétzung eines moglichen Schadens zu Lasten des

Glaubigers zu berﬁcksichtigenk, der lediglich eine Blirgschaft erbringen muss.

Gerade im Bereich der irrefﬂhrenden Werbung, auf die der Klager seine Ansprtiche
erstinstanzlich erfolgreich gestlitzt hat, ist das wirtschaftliche Interesse des mogli-
chen Verletzers an der Fortsetzung des beanstandeten Verhaltens mindestens e-

benso hoch einzustufen wie das Interesse eines der eventuell betroffenen Konkur-

renten an seiner Unterbindung.
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Konkrete Anhaltspunkte, die hier ausnahmsweise eine andere Beurteilung rechtferti-
geh kénnten, sind nicht ersichtlich. Es besteht kein Grund anzunehmen, dass das
Interesse der Beklagten, die streitige Domain weiterzubenutzen und nicht frei-

- zugeben, wirtschaftlich we:niger bedeutsam ist als das Interesse des Klagers, dies zu
unterbinden. Ein solcher folgt insbesondere nicht aus dem von dem Kldger aufge-
griffenen Voﬁrag der Beklagten, die bislang nur von ihnen seibst benutzte Internet-
sejte .. de” wirde téglich nur von 30 — 40 Personen ,;beSUCht“. Dénn der Wert
einer Domain fiir inren Inhaber liegt nicht nur in der Méglichkeit, sie selbst zu nutzen,
sondern auch darin, sie interessierten Dritten gegen entsprechendes Entgelt zur Nut-

zung anzubieten.

Auch die moglicherweise einfache Verhinderung der Weitertibertragung der Domain
nach erfolgter Freigabe rechtfertigt nicht die Herabsetzung der Sicherheitsleistung. |
Zunachst wird die Gesamthc‘ihe des Streitwertes und damit die der Sicherh’eitsleis-
tung mafgeblich vom Unterlassungsanspruch bestimmt. Vor allém aber fehlen auch
hier hinreichend konkrete Anhaltspunkte dafiir, dass das wirtschaftliche Ihteresse der
Beklagten, die streitige Domain ohne. Unterbrechung weiternutzen und gegebenen-
falls verwerten zu dirfen, hinter dem Interesse des Klégers an der Freigabe zurlck-

- bleibt.
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- TEILURTEIL

In dem Rechtsstreit

1.) der U
L

'2.) des Herm GEESNER

VBekIagten und Berufungskiager,

Prozessbevollmachtigter: Rechtsanwalt GE——

Klager und Berufungsbeklagten,

* Prozessbevoliméchtigter: Rechtsanwalt R —
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hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main durch Vorsitzenden
Richter am'Ob‘eﬂandesgericht SR, Richter am Oberiandesgericht o
~und Richterin am Landgericht G im schriftlichen Verfahren (Schrift-
satzschlu® 03. Januar 2002)

fir Recht erkannt:

Der Antrag des Kl&gers auf Herabsetzu‘ng der in dem am 23.03.2001 verkln-
dete Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main festgesetzten Sicherheitsleis-

tung wird zurlickgewiesen.

Tatbestand

Der Kl&ger hat gegen die Beklagten ein Urteil erwirkt, in welchem diese verurteilt
wurden, es zu unterlassen, im geschéftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken unter
der Domain WINER.de ohne unterscheidungskréftigen Zusatz im Internet aufzutre-
‘ten und/oder diese Domain selbst oder durch Dritte zu gebrauchen/gebrauchen zu

lassen. »
- Die Beklagten wurden weiter verurteilt, gegeniiber der DENIC eG den Verzicht auf

die Domain *.de zu erkldren.

Das Landgericht hat das Urteil gegen Sicherheitsleistung in Héhe von 212.000 DM

far vorléuﬁg‘vollstréckbar erklért.
Es hat den Streitwert auf 200.000 DM festgesetzt.

Gegen dieses Urteil haben die Beklagten Berufuhg eingelegt. Der Klager wendet sich
_-gegen die Hohe der festgesetzten Sicherheitsleistung. Er ist der Auffassung, bei der
Festsetzung der Sicherheitslei.stung hatten allein die Kosten beriicksichtigt werden
dirfen, da fir den Eiht'ritt und dié Hﬁhé eines méglichen Schadens, der den Beklag-
~ ten bei der Befolgung des Unterlassungsgebots entstehen kénnte, jeder Anhalts-
‘punkt fehle. Insbesondere sei zu bericksichtigen, dass die Beklagten derzeit noch

{iberhaupt keine Portalgeschéfte unter der streitbefangenen Domain veranstalteten. -
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Auch tendiere der Vollstreckungsschaden im Falle einer Gbertragvung der Domain
gegen Null, weil eine Riickiibertragung problemits per K/K-Antrag bzw. Dispute-
Eintrag bei der DENIC méglich sei. |

Die Beklagten treten dieser Argumentation entgegen. Sie meinen, bei der Vollzie-
hung des Benutzungsverbotes kénnte ihnen durchaus ein Schaden entstehen, der

die vom Landgericht angesetzte Streitwerthdhe Uberschreitet.

Entscheid_ung‘rsgrﬁn"de

Der Ahtrég des Klagers ist gemaR § 718 ZPO zuldssig, da die Beklagten in zulassi-
ger Weise Berufung eingelegt haben. Einer AnschluRberufung des Kl&gers bedurfte
es nicht (Zéller-Herget § 718 Rn. 2).

~ Der Antrag ist jedoch nicht begriindet, da das Landgericht die H8he der Sicherheits-
leistung gem. § 709 S. 1 ZPO zutreffend festgesetzt hat.

Bei der Héhe der Sicherheitsleistung sind nicht nur die Kosten des Klagers zu be-
rlicksichtigen, sondern auch die Verurteilung der Beklagten in der Hauptsache, und
zwar hinsichtlich beider Anspriiche. Auch soweit die Beklagten verurteilt wurden, ge-
gentiber der DENIC den Verzicht auf die' Domain G .de zu erklaren, ist das Ur-
teil vorlaufig volistreckbar, né_mlich nach § 888 ZPO, nicht nach § 894 ZPO. Denn |
aus der Begriindung der Klage und insbesondere den Ausflihrungen des Klégers im
Schriftsatz vom 09.02.2001 ergibt sich, dass es ihm nicht darum geht, die Beklagten
zur Abgabe einer ganz bestimmten Willenserkldrung gegenutber der DENIC zu be-
" wegen, was Voraussetzung fur eine Vollstreckbarkeit nach § 894 ZPO wére. Das
Petitum des Klagers geht vielmehr dahin, die Beklagten neben der Unterlassung auf
die Beseitigung des bereits eingetretenen Stérungszustandes verurteilen zu lassen.
lhr Antrag ist daher SO auszulegen dass er auf die Freigabe der Domain gerichtet ist,
ohne dass es dem Klager darauf ankame, mit welchen MaRnahmen bzw. Willenser-
klarungen gegentiber der DENIC im Einzelnen die Beklagten dies erreichen. Der titu-
lierte Anspruch ist daher nicht nach § 834 ZPO vollstreckbar (OLG Nurnberg JurBiro
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2000, 317). Die Vollstreckung richtet sich nach § 888 ZPO und ist daher vor Rechts-
kraft des Urteils moglich mit der Folge, dass derKl&ger auch insoweit Sicherheit zu

leisten haf.

Das Landgericht hat die Hohe der Sicherheitsleistung zutreffend auf 212.000 DM
festgesetzt und sich bzgl. der Hauptforderungen offensichtlich an dem auf 200.000
DM festgesetzten Streitwert orientiert.

Die H6he der Sicherheitsleistung ist in vermc‘igensrechtlicheh Streitigkeiten wie der
hier voriiegehden nach dem Wert def Hauptforderung zu bemessen; zusétzlich ist ein
méglicher dariiber hinausgehender, nach § 717 Abs. 2 ZpP0O ersfattungsféhiger Voll-
streckungsschaden eihzubezieheh (Zdller-Herget § 709 Rn. 4; MiinchKomm-Krtiger
§ 709 Rn. 4). Der Wert der Hauptforderung richtet sich nach der Héhe des festge-

~ setzten Streitwertes. ' ’

Zwar trifft es zu, dass es fir die Bemessung des Streitwertes auf das klégerische
Interesse an der Rechtsdurchsetzung ankommit, wahrend die Héhe der Sicherheits-
leistung so zu berechnen ist, dass Schéden, die ein Schuldner durch die Vollstre-
~ckung eines spater abgeanderten oder aufgehobenen Titels erleiden kann, abge-
deckt sind. Dies flhrt jedoch grundsétzlich nicht dazu, die Sicherheitsleistung niedri-
ger zu bemessen als den Streitweﬁ, da im allgemeinen nicht sicher davon éuSge—
gangen werden kann, dass ein méglichér Vollstreckungsschaden hinter dem Streit-
wert zurlickbleibt. Die Erkl&rung eines Urteils flir vorlaufig vollstreckbar erfolgt zum

" Vorteil des Glaubigers. Démgegenijber erfordert es der Zweck der Sicherheitsleis-
tdng, den Schuldner im Falle der Vollstreckung vor Rechtskraft des Urteils abzusi-
c_:hérn, Unwagbarkeiten bei der Sbhétzung eines moglichen Schadens zu Lasten des

Glaubigers zu berﬁcksichtigenk, der lediglich eine Blirgschaft erbringen muss.

Gerade im Bereich der irrefﬂhrenden Werbung, auf die der Klager seine Ansprtiche
erstinstanzlich erfolgreich gestlitzt hat, ist das wirtschaftliche Interesse des mogli-
chen Verletzers an der Fortsetzung des beanstandeten Verhaltens mindestens e-

benso hoch einzustufen wie das Interesse eines der eventuell betroffenen Konkur-

renten an seiner Unterbindung.
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Konkrete Anhaltspunkte, die hier ausnahmsweise eine andere Beurteilung rechtferti-
geh kénnten, sind nicht ersichtlich. Es besteht kein Grund anzunehmen, dass das
Interesse der Beklagten, die streitige Domain weiterzubenutzen und nicht frei-

- zugeben, wirtschaftlich we:niger bedeutsam ist als das Interesse des Klagers, dies zu
unterbinden. Ein solcher folgt insbesondere nicht aus dem von dem Kldger aufge-
griffenen Voﬁrag der Beklagten, die bislang nur von ihnen seibst benutzte Internet-
sejte .. de” wirde téglich nur von 30 — 40 Personen ,;beSUCht“. Dénn der Wert
einer Domain fiir inren Inhaber liegt nicht nur in der Méglichkeit, sie selbst zu nutzen,
sondern auch darin, sie interessierten Dritten gegen entsprechendes Entgelt zur Nut-

zung anzubieten.

Auch die moglicherweise einfache Verhinderung der Weitertibertragung der Domain
nach erfolgter Freigabe rechtfertigt nicht die Herabsetzung der Sicherheitsleistung. |
Zunachst wird die Gesamthc‘ihe des Streitwertes und damit die der Sicherh’eitsleis-
tung mafgeblich vom Unterlassungsanspruch bestimmt. Vor allém aber fehlen auch
hier hinreichend konkrete Anhaltspunkte dafiir, dass das wirtschaftliche Ihteresse der
Beklagten, die streitige Domain ohne. Unterbrechung weiternutzen und gegebenen-
falls verwerten zu dirfen, hinter dem Interesse des Klégers an der Freigabe zurlck-

- bleibt.
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In dem Rechtsstreit

1.) der U
L

'2.) des Herm GEESNER

VBekIagten und Berufungskiager,

Prozessbevollmachtigter: Rechtsanwalt GE——

Klager und Berufungsbeklagten,

* Prozessbevoliméchtigter: Rechtsanwalt R —

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fur Rechtsinformatik und Informationsrecht -'http://www.jurpc.de

ol -2 -

hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main durch Vorsitzenden
Richter am'Ob‘eﬂandesgericht SR, Richter am Oberiandesgericht o
~und Richterin am Landgericht G im schriftlichen Verfahren (Schrift-
satzschlu® 03. Januar 2002)

fir Recht erkannt:

Der Antrag des Kl&gers auf Herabsetzu‘ng der in dem am 23.03.2001 verkln-
dete Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main festgesetzten Sicherheitsleis-

tung wird zurlickgewiesen.

Tatbestand

Der Kl&ger hat gegen die Beklagten ein Urteil erwirkt, in welchem diese verurteilt
wurden, es zu unterlassen, im geschéftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken unter
der Domain WINER.de ohne unterscheidungskréftigen Zusatz im Internet aufzutre-
‘ten und/oder diese Domain selbst oder durch Dritte zu gebrauchen/gebrauchen zu

lassen. »
- Die Beklagten wurden weiter verurteilt, gegeniiber der DENIC eG den Verzicht auf

die Domain *.de zu erkldren.

Das Landgericht hat das Urteil gegen Sicherheitsleistung in Héhe von 212.000 DM

far vorléuﬁg‘vollstréckbar erklért.
Es hat den Streitwert auf 200.000 DM festgesetzt.

Gegen dieses Urteil haben die Beklagten Berufuhg eingelegt. Der Klager wendet sich
_-gegen die Hohe der festgesetzten Sicherheitsleistung. Er ist der Auffassung, bei der
Festsetzung der Sicherheitslei.stung hatten allein die Kosten beriicksichtigt werden
dirfen, da fir den Eiht'ritt und dié Hﬁhé eines méglichen Schadens, der den Beklag-
~ ten bei der Befolgung des Unterlassungsgebots entstehen kénnte, jeder Anhalts-
‘punkt fehle. Insbesondere sei zu bericksichtigen, dass die Beklagten derzeit noch

{iberhaupt keine Portalgeschéfte unter der streitbefangenen Domain veranstalteten. -
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Auch tendiere der Vollstreckungsschaden im Falle einer Gbertragvung der Domain
gegen Null, weil eine Riickiibertragung problemits per K/K-Antrag bzw. Dispute-
Eintrag bei der DENIC méglich sei. |

Die Beklagten treten dieser Argumentation entgegen. Sie meinen, bei der Vollzie-
hung des Benutzungsverbotes kénnte ihnen durchaus ein Schaden entstehen, der

die vom Landgericht angesetzte Streitwerthdhe Uberschreitet.

Entscheid_ung‘rsgrﬁn"de

Der Ahtrég des Klagers ist gemaR § 718 ZPO zuldssig, da die Beklagten in zulassi-
ger Weise Berufung eingelegt haben. Einer AnschluRberufung des Kl&gers bedurfte
es nicht (Zéller-Herget § 718 Rn. 2).

~ Der Antrag ist jedoch nicht begriindet, da das Landgericht die H8he der Sicherheits-
leistung gem. § 709 S. 1 ZPO zutreffend festgesetzt hat.

Bei der Héhe der Sicherheitsleistung sind nicht nur die Kosten des Klagers zu be-
rlicksichtigen, sondern auch die Verurteilung der Beklagten in der Hauptsache, und
zwar hinsichtlich beider Anspriiche. Auch soweit die Beklagten verurteilt wurden, ge-
gentiber der DENIC den Verzicht auf die' Domain G .de zu erklaren, ist das Ur-
teil vorlaufig volistreckbar, né_mlich nach § 888 ZPO, nicht nach § 894 ZPO. Denn |
aus der Begriindung der Klage und insbesondere den Ausflihrungen des Klégers im
Schriftsatz vom 09.02.2001 ergibt sich, dass es ihm nicht darum geht, die Beklagten
zur Abgabe einer ganz bestimmten Willenserkldrung gegenutber der DENIC zu be-
" wegen, was Voraussetzung fur eine Vollstreckbarkeit nach § 894 ZPO wére. Das
Petitum des Klagers geht vielmehr dahin, die Beklagten neben der Unterlassung auf
die Beseitigung des bereits eingetretenen Stérungszustandes verurteilen zu lassen.
lhr Antrag ist daher SO auszulegen dass er auf die Freigabe der Domain gerichtet ist,
ohne dass es dem Klager darauf ankame, mit welchen MaRnahmen bzw. Willenser-
klarungen gegentiber der DENIC im Einzelnen die Beklagten dies erreichen. Der titu-
lierte Anspruch ist daher nicht nach § 834 ZPO vollstreckbar (OLG Nurnberg JurBiro
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2000, 317). Die Vollstreckung richtet sich nach § 888 ZPO und ist daher vor Rechts-
kraft des Urteils moglich mit der Folge, dass derKl&ger auch insoweit Sicherheit zu

leisten haf.

Das Landgericht hat die Hohe der Sicherheitsleistung zutreffend auf 212.000 DM
festgesetzt und sich bzgl. der Hauptforderungen offensichtlich an dem auf 200.000
DM festgesetzten Streitwert orientiert.

Die H6he der Sicherheitsleistung ist in vermc‘igensrechtlicheh Streitigkeiten wie der
hier voriiegehden nach dem Wert def Hauptforderung zu bemessen; zusétzlich ist ein
méglicher dariiber hinausgehender, nach § 717 Abs. 2 ZpP0O ersfattungsféhiger Voll-
streckungsschaden eihzubezieheh (Zdller-Herget § 709 Rn. 4; MiinchKomm-Krtiger
§ 709 Rn. 4). Der Wert der Hauptforderung richtet sich nach der Héhe des festge-

~ setzten Streitwertes. ' ’

Zwar trifft es zu, dass es fir die Bemessung des Streitwertes auf das klégerische
Interesse an der Rechtsdurchsetzung ankommit, wahrend die Héhe der Sicherheits-
leistung so zu berechnen ist, dass Schéden, die ein Schuldner durch die Vollstre-
~ckung eines spater abgeanderten oder aufgehobenen Titels erleiden kann, abge-
deckt sind. Dies flhrt jedoch grundsétzlich nicht dazu, die Sicherheitsleistung niedri-
ger zu bemessen als den Streitweﬁ, da im allgemeinen nicht sicher davon éuSge—
gangen werden kann, dass ein méglichér Vollstreckungsschaden hinter dem Streit-
wert zurlickbleibt. Die Erkl&rung eines Urteils flir vorlaufig vollstreckbar erfolgt zum

" Vorteil des Glaubigers. Démgegenijber erfordert es der Zweck der Sicherheitsleis-
tdng, den Schuldner im Falle der Vollstreckung vor Rechtskraft des Urteils abzusi-
c_:hérn, Unwagbarkeiten bei der Sbhétzung eines moglichen Schadens zu Lasten des

Glaubigers zu berﬁcksichtigenk, der lediglich eine Blirgschaft erbringen muss.

Gerade im Bereich der irrefﬂhrenden Werbung, auf die der Klager seine Ansprtiche
erstinstanzlich erfolgreich gestlitzt hat, ist das wirtschaftliche Interesse des mogli-
chen Verletzers an der Fortsetzung des beanstandeten Verhaltens mindestens e-

benso hoch einzustufen wie das Interesse eines der eventuell betroffenen Konkur-

renten an seiner Unterbindung.
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Konkrete Anhaltspunkte, die hier ausnahmsweise eine andere Beurteilung rechtferti-
geh kénnten, sind nicht ersichtlich. Es besteht kein Grund anzunehmen, dass das
Interesse der Beklagten, die streitige Domain weiterzubenutzen und nicht frei-

- zugeben, wirtschaftlich we:niger bedeutsam ist als das Interesse des Klagers, dies zu
unterbinden. Ein solcher folgt insbesondere nicht aus dem von dem Kldger aufge-
griffenen Voﬁrag der Beklagten, die bislang nur von ihnen seibst benutzte Internet-
sejte .. de” wirde téglich nur von 30 — 40 Personen ,;beSUCht“. Dénn der Wert
einer Domain fiir inren Inhaber liegt nicht nur in der Méglichkeit, sie selbst zu nutzen,
sondern auch darin, sie interessierten Dritten gegen entsprechendes Entgelt zur Nut-

zung anzubieten.

Auch die moglicherweise einfache Verhinderung der Weitertibertragung der Domain
nach erfolgter Freigabe rechtfertigt nicht die Herabsetzung der Sicherheitsleistung. |
Zunachst wird die Gesamthc‘ihe des Streitwertes und damit die der Sicherh’eitsleis-
tung mafgeblich vom Unterlassungsanspruch bestimmt. Vor allém aber fehlen auch
hier hinreichend konkrete Anhaltspunkte dafiir, dass das wirtschaftliche Ihteresse der
Beklagten, die streitige Domain ohne. Unterbrechung weiternutzen und gegebenen-
falls verwerten zu dirfen, hinter dem Interesse des Klégers an der Freigabe zurlck-

- bleibt.
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